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stehenden Grundsätze bestätigt hat, hat nunmehr auch 
die Finanzverwaltung ihre gegenteilige Auffassung end-
gültig aufgegeben.Die dadurch entstehenden Verlus-
te können allerdings nur mit künftigen Gewinnen aus 
derselben Einkunftsart bis höchstens 20.000 € pro Jahr 
verrechnet werden. Eine Verrechnung mit anderen Ein-
künften ist aber nicht möglich.

Zwischenzeitlich hat der BFH entschieden, dass auch 
Verluste aus einer Darlehensforderung eines Gesell-
schafters gegenüber seiner GmbH über § 20 Abs. 2 Nr. 
7 EStG Berücksichtigung finden können. Dies gilt zumin-
dest bei dem Verzicht auf eine wertgeminderte Darle-
hensforderung. Bei einer Beteiligung von mindestens 
10 v. H. an der Gesellschaft können diese in vollem Um-
fang mit allen Einkünften verrechnet werden. Dies führt 
im Ergebnis zu einer günstigeren steuerlichen Behand-
lung als die Berücksichtigung als nachträgliche Anschaf-
fungskosten auf die Beteiligung i. S. v. § 17 EStG, weil 
diese nur zu 60 v. H. abzugsfähig sind.

Mit der vorstehend dargestellten gesetzlichen Neure-
gelung des § 17 Abs. 2a EStG ab dem 31.07.2019 be-
steht diese Möglichkeit jedoch nicht mehr, weil § 17 
EStG Vorrang vor der Anwendung von § 20 EStG hat. 

Offen ist, wie nach alledem der Darlehnsausfall vor 
dem 01.08.2019 zu berücksichtigen ist, wenn er mit der 
Anwendung von § 17 EStG zusammenfällt. Denn hier 
stellt sich die Frage, ob die Möglichkeit des Abzugs ei-
nes Verlustes bei den Einkünften aus Kapitalvermögen 
nicht durch die gleichzeitige Anwendung von § 17 EStG 
verdrängt wird. Diese Frage wird in der Literatur kont-
rovers diskutiert. Das Finanzgericht Düsseldorf hält eine 
parallele Berücksichtigung für möglich. Leider hat der 
BFH diese Frage in seiner anschließenden Revisionsent-
scheidung offengelassen. In der Praxis sollte in Altfällen 
aber in jedem Fall ein solcher Verlust bei noch laufen-
den Fällen geltend gemacht werden.

STEUERFREIE KITA-BEITRÄGE UND BFH-BESCHLUSS V. 
14.04.2021 

Arbeitgeber haben die Möglichkeit, Kosten der Arbeit-
nehmer für die Unterbringung und Betreuung von nicht 
schulpflichtigen Kindern der Arbeitnehmer in Kinder-
gärten oder vergleichbaren Einrichtungen steuerfrei 
zu leisten. Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist eine 
Leistung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn.

In einer Vielzahl von Fällen sind steuerfreie Arbeitgeber-
leistungen in der elektronischen Lohnsteuerbeschei-
nigung wertmäßig aufzuführen. Allerdings sieht der 
Gesetzgeber keine Aufführungsverpflichtung für steu-
erfreie Kita-Beiträge vor.

Beratungshinweis
Lohnsteuer-Außenprüfungen erstellen oftmals Kont-
rollmitteilungen zwecks Prüfung, ob der Arbeitnehmer 
in seiner persönlichen Einkommensteuer-Erklärung 
die steuerfreien Arbeitgeberleistungen mindernd be-
rücksichtigt hat. Erfolgte eine Angabe der steuerfreien 
Arbeitgeberleistung nicht, wird dies in einem geänder-
ten Einkommensteuerbescheid erfasst. Lange Zeit war 
unklar, ob eine Minderung überhaupt zu erfolgen hat. 
Der BFH hatte sich mit dieser Frage auseinanderzuset-
zen und eine mindernde Berücksichtigung für rechtens 
gehalten. Überzeugend wird dies damit begründet, dass 
nur das abgesetzt werden kann, womit man tatsächlich 
und endgültig wirtschaftlich belastet ist (BFH-Beschl. v. 
14.04.2021 – III R 30/20).

CORONA-BEIHILFE NACH § 3 NR. 11A ESTG: NEUES 
ZUR AUFZEICHNUNGSPFLICHT IM LOHNKONTO

Nach § 3 Nr. 11a EStG werden Arbeitgeberleistungen 
bis zu einem Betrag von 1.500 EUR steuerfrei gestellt, 
sofern diese zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn aufgrund der Corona-Krise an die Mitarbeiter 
geleistet werden. 

Die steuerfreie Arbeitgeberleistung kann vom 
01.03.2020 bis zum 31.03.2022 erbracht werden.
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Die nach § 3 Nr. 11a EStG steuerfreie Arbeitgeberleis-
tung ist im Lohnkonto aufzuzeichnen.

Aus den Aufzeichnungen muss auch erkennbar sein, 
dass ein kausaler Zusammenhang zwischen der Arbeit-
geberbeihilfe und der Corona-Krise besteht. 

Bislang verlangte die Finanzverwaltung zum Nachweis 
des kausalen Zusammenhangs eine (schriftliche) Ver-
einbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
(FAQ „Corona“ (Steuern) – Stand: 26.04.2021). Aus dieser 
sollte erkennbar sein, dass die Arbeitgeberleistung zur 
Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch die Co-
rona-Krise erbracht werde. 

Das Verlangen nach einer vertraglichen Vereinbarung 
stieß auf massive Kritik, zumal eine Rechtsgrundlage 
hierfür nicht ersichtlich ist.

Durch die Überarbeitung der FAQ „Corona“ (Steuern) – 
Stand 06.07.2021 – wurde die Nachweisanforderung 
abgemildert.

Für die Steuerfreiheit der Arbeitgeberleistung ist es 
nunmehr erforderlich, dass aus den vertraglichen Ver-
einbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
oder – und dies ist neu – anderen Vereinbarungen bzw. 
Erklärungen erkennbar ist, dass es sich um steuerfreie 
Beihilfen und Unterstützungen zur Abmilderung der zu-
sätzlichen Belastungen durch die Corona-Krise handelt 
(FAQ „Corona“ (Steuern) v. 06.07.2021 unter VIII. Nr. 3 
und Nr. 18). 

Beratungshinweis
Der Zusammenhang der Beihilfen und Unterstützungen 
mit der Corona-Krise kann sich aus einzelvertraglichen 
Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer, aus ähnlichen Vereinbarungen oder aus Erklärun-
gen des Arbeitgebers ergeben. 

Ähnliche Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer können zum Beispiel Tarifverträge oder 
gesonderte Betriebsvereinbarungen sein.

Als Erklärungen des Arbeitgebers werden zum Beispiel 
individuelle Lohnabrechnungen oder Überweisungsbe-
lege anerkannt, in denen die Corona-Sonderzahlungen 
als solche ausgewiesen sind. Dies stellt eine drastische 
Vereinfachung im Vergleich zur bisherigen Rechtsaus-
legung der Finanzverwaltung dar und vereinfacht den 
Zusammenhangsnachweis erheblich.

Gerade in den bisherigen Lohnsteuer- und Sozialversi-
cherungsprüfungen haben sich die Prüfer als Rechts-
grund für die Arbeitgeberleistung regelmäßig eine 

schriftliche Vereinbarung vorlegen lassen, sofern sich 
keine Regelung aus dem Tarifvertrag oder der Betriebs-
vereinbarung ergibt. Diese harte Prüfungspraxis gehört 
durch die Änderung der FAQ „Corona“ (Steuern) der Ver-
gangenheit an. Die Regelung in der Neufassung der FAQ 

„Corona“ (Steuern) gilt in allen noch offenen Fällen.

BETRIEBSVERANSTALTUNGEN UND BERÜCKSICHTI-
GUNG VON NO-SHOW-KOSTEN

Wenngleich sich coronabedingt die (Betriebs-)Feier-
laune gegenwärtig mehr als in Grenzen hält, führt das 
Thema „Betriebsveranstaltung und Lohnversteuerung“ 
gerade im Rahmen von Lohnsteuer-Außenprüfungen 
immer wieder zu Diskussionen.

Der BFH hat nunmehr für Klarheit hinsichtlich der Frage 
gesorgt, wie mit den Kosten für Nichtteilnehmer umzu-
gehen ist. Nach Auffassung des BFH (Urt. v. 29.04.2021 

– VI R 31/18) sind in einem ersten Schritt die vom Arbeit-
geber getragenen Gesamtkosten zu ermitteln. Diese 
Veranstaltungsgesamtkosten des Arbeitgebers sind in 
einem zweiten Schritt zu gleichen Teilen auf die bei der 
Betriebsveranstaltung tatsächlich anwesenden Teilneh-
mer aufzuteilen.

Der Entscheidungsfall verhielt sich wie folgt:
     Die Klägerin beschäftigte im Streitzeitraum 30 Arbeit-

nehmer.
     Ende des Jahres 2016 plante sie die Durchführung 

eines gemeinsamen Kochkurses als Weihnachtsfeier, 
zu der sie alle Betriebsangehörigen einlud. 

     Insgesamt 27 Arbeitnehmer sagten ihre Teilnahme 
zu. Die Klägerin gab dementsprechend bei der Auf-
tragserteilung an den externen Veranstalter eine 
Teilnehmeranzahl von 27 Personen an, anhand derer 
die Veranstaltung kalkuliert wurde.

     Da zwei Arbeitnehmer kurzfristig absagten, nahmen 
tatsächlich nur 25 Arbeitnehmer an dem Kochkurs 
teil, ohne dass dies zu einer Verminderung der Ver-
anstaltungskosten führte. Vielmehr stellte der Ver-
anstalter der Klägerin die ursprünglich kalkulierten 
Kosten in Höhe von brutto 3.052,35 EUR in Rechnung.

     Die Klägerin war der Ansicht, dass die Kosten, die auf 
die beiden angemeldeten, aber nicht teilnehmenden 
Arbeitnehmer entfielen, nicht Teil der Zuwendungen 
i. S. des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a EStG seien. Dem-
gemäß teilte sie die Gesamtkosten der Weihnachts-
feier (3.052,35 EUR) zunächst durch die Anzahl der 
angemeldeten (27) Arbeitnehmer und errechnete so 
eine Zuwendung in Höhe von 113,05 EUR je (ange-
meldetem) Arbeitnehmer und pauschalierte die über  
110 EUR hinausgehenden Gesamtkosten.
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     Das Finanzamt schloss sich der Berechnung der Klä-
gerin nicht an und berechnete den Pauschalierungs-
betrag wie folgt:

Gesamtkosten:                    3.052,35 EUR
Geteilt durch 25 Arbeitnehmer                        122,09 EUR
davon steuerfrei                      - 110,00 EUR
davon steuerpflichtig                          12,09 EUR
x 25 Arbeitnehmer                        302,25 EUR
x 25 % (pauschale Lohnsteuer) =                          75,56 EUR

Der BFH bestätigte die Berechnungsweise der Finanz-
verwaltung. Die unveränderten Gesamtkosten verteilen 
sich folglich auf weniger Mitarbeiter, was im Entschei-
dungsfall eine – wenn auch nur geringfügig – höhere 
pauschale Lohnsteuer auslöst.

Beratungshinweis
Zusammenfassend lässt sich Folgendes festhalten:
Die in Form eines Kochkurses durchgeführte Weih-
nachtsfeier ist eine Veranstaltung auf betrieblicher Ebe-
ne mit gesellschaftlichem Charakter und damit eine Be-
triebsveranstaltung i. S. d. § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Satz 
3 EStG.

Die Zuwendungen sind beim einzelnen Arbeitnehmer 
steuerpflichtig zu erfassen, soweit sie über 110 EUR 
hinausgehen. Der Freibetrag von 110 EUR kam zur An-
wendung, weil die Veranstaltung allen Mitarbeitern zur 
Teilnahme offenstand und nicht mehr als zwei Veran-
staltungen im Jahr durchgeführt wurden.

Der geldwerte (steuerpflichtige) Vorteil ist mit den antei-
ligen auf den Arbeitnehmer und dessen Begleitperson 
entfallenen Aufwendungen des Arbeitgebers anzuset-
zen. § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a EStG ist eine besondere Be-
wertungsvorschrift, die die Bewertung mit dem Markt-
preis verdrängt. 

Die Anwendung der 44-EUR-Freigrenze (ab 2022: 50 
EUR) scheidet mangels Marktpreisbewertung aus (§ 8 
Abs. 2 Satz 11 EStG). 

Die nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a EStG maßgeblichen 
Gesamtkosten umfassen die unmittelbar den Mitarbei-
tern zuzurechnenden Kosten sowie die Kosten für den 
äußeren Rahmen. Nur die rechnerischen Selbstkosten 
des Arbeitgebers für den äußeren Rahmen bleiben au-
ßen vor.

Die Gesamtkosten sind auf die tatsächlichen Teilnehmer 
zu verteilen. Ein über den Freibetrag von 110 EUR hin-
ausgehenden Kostenbetrag kann der Arbeitgeber nach 
§ 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG mit 25 % pauschalieren. 
Entsprechende Dokumentationen gilt es, zu führen.

HOMEOFFICE-PAUSCHALE: FINANZVERWALTUNG 
KLÄRT ERSTE ZWEIFELSFRAGEN

Mit Schreiben vom 09.07.2021 (IV C 6 – S 2145/19/ 
10006:013) hat das BMF erste Zweifelsfragen im Zu-
sammenhang mit der Homeoffice-Pauschale und der 
Geltendmachung von Aufwendungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer geklärt.

Dokumentation der häuslichen Arbeitstage
Aufgrund der besonderen Situation (insbesondere nicht 
absehbare Entwicklung) geht die Finanzverwaltung da-
von aus, dass zeitliche Abläufe über die Tätigkeitsorte 
nicht lückenlos dokumentiert worden sind. In diesen 
Fällen sollen für den steuerlichen Abzug die glaubhaft 
gemachten schlüssigen Angaben des Arbeitnehmers in 
der Regel ausreichend sein. Eines Nachweises bedarf es 
dann nicht; eine Glaubhaftmachung reicht aus. Die Prü-
fung des Einzelfalls wird allerdings durch das zuständi-
ge Finanzamt im Rahmen der Bearbeitung der Einkom-
mensteuer-Erklärung vorgenommen.

Beratungshinweis
Für die Glaubhaftmachung der Tätigkeit im häuslichen 
Arbeitszimmer/Homeoffice reichen schlüssige Angaben 
des Arbeitnehmers grundsätzlich aus. Eine Arbeitge-
berbescheinigung wird im Regelfall nicht für notwendig 
gehalten. Werden in der Einkommensteuer-Erklärung 
allerdings die Anzahl der Fahrten zwischen der Woh-
nung und der ersten Tätigkeitsstätte nach denen des 
vorangegangenen Veranlagungsjahrs angesetzt und 
für zusätzliche Tage eine Homeoffice-Pauschale geltend 
gemacht, ist dies nicht unmittelbar schlüssig. In diesem 
Falle wird die Finanzverwaltung aufklären, ob eventuell 
ein Eintragungsfehler vorliegt.

Homeoffice-Pauschale: Anderer Arbeitsplatz im Be-
trieb ist unschädlich
Der Abzug der Homeoffice-Pauschale kann unabhängig 
vom Vorhandensein eines steuerlich berücksichtigungs-
fähigen häuslichen Arbeitszimmers erfolgen (z. B. für 
die Esszimmertischarbeit) und ist zeitlich auf die Jahre 
2020 und 2021 begrenzt.

Die Homeoffice-Pauschale beträgt für jeden Kalender-
tag 5 EUR, höchstens 600 EUR im Wirtschafts- oder Ka-
lenderjahr.

Beratungshinweis
Die Homeoffice-Pauschale kann nur dann geltend ge-
macht werden, wenn die betriebliche oder berufliche 
Tätigkeit ausschließlich in der häuslichen Wohnung aus-
geübt und am jeweiligen Tag keine außerhalb der häus-
lichen Wohnung gelegene Betätigungsstätte aufgesucht 
wird. Wird eine außerhäusliche Betätigungsstätte auf-
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gesucht, scheidet der Ansatz der Homeoffice-Pauschale 
für diesen Tag aus. 

Für die Geldendmachung der Homeoffice-Pauschale 
von 5 EUR (max. 600 EUR) ist die beim häuslichen Ar-
beitszimmer geltende Voraussetzung „kein anderer Ar-
beitsplatz“ nicht zu prüfen. 

Homeoffice-Pauschale: Kosten für Arbeitsmittel da-
neben absetzbar 
Lange Zeit war unklar, welche Aufwendungen die Ho-
meoffice-Pauschale abdeckt. Die Finanzverwaltung hat 
nunmehr für Klarheit gesorgt, indem sie bestimmt, dass 
die Aufwendungen für Arbeitsmittel und/oder beruflich 
veranlasste Telefon- bzw. Internetkosten neben der 
Homeoffice-Pauschale abziehbar sind. So können bei-
spielsweise auch Aufwendungen für einen ausschließ-
lich oder fast ausschließlich beruflich genutzten PC ne-
ben der Homeoffice-Pauschale nach den allgemeinen 
Grundsätzen in Ansatz gebracht werden.

Homeoffice-Pauschale und öffentliche Verkehrs-
mittelkosten
Wenn Monats-/Jahrestickets für zunächst beabsichtigte 
Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte erworben wurden 
und die Fahrten aufgrund tatsächlicher Tätigkeit in der 
häuslichen Wohnung nicht durchgeführt wurden, sind 
die Aufwendungen für öffentliche Verkehrsmittel als tat-
sächliche Kosten (§ 9 Abs. 2 Satz 2 EStG) abziehbar, und 
zwar neben der Homeoffice-Pauschale. Die tatsächlich 
geleisteten Aufwendungen für eine Zeitfahrkarte zur 
Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel für die Wege zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte können als 
Werbungskosten geltend gemacht werden, soweit sie 
die insgesamt im Kalenderjahr ermittelte Entfernungs-
pauschale übersteigen. Das gilt auch dann, wenn der 
Arbeitnehmer eine Zeitfahrkarte in Erwartung der regel-
mäßigen Benutzung für den Weg zur ersten Tätigkeits-
stätte erworben hat, er die Zeitfahrkarte dann aber auf-
grund der Tätigkeit im Homeoffice nicht im geplanten 

Umfang verwenden kann. Die Aufwendungen sind nicht 
auf einzelne Arbeitstage aufzuteilen. Zeitfahrkarten in 
diesem Sinne sind zum Beispiel Jahres- und Monatsfahr-
karten (FAQ „Corona“ (Steuern) v. 06.07.2021 – VII Nr. 7 
und Nr. 8).

Beratungshinweis
Die Finanzverwaltung stellt ergänzend klar, dass die 
Absetzungsmöglichkeit der Homeoffice-Pauschale von 
diesem Kostenabzug unberührt bleibt. D. h. obwohl die 
Kosten für die Jahres- oder Monatsfahrkarte steuerlich 
bei der Entfernungspauschale berücksichtigt werden, 
kann die Homeoffice-Pauschale daneben – nach den 
allgemeinen Grundsätzen – als zusätzliche Werbungs-
kosten in Ansatz gebracht werden.

ARBEITGEBER-SAMMELPUNKT: FREUNDLICHE SICHT-
WEISE DES BFH

Fahrten zu einem ArbG-Sammelpunkt sind nur mit 
der Entfernungspauschale abrechenbar. Von einem 
Arbeitgeber-Sammelpunkt ist auszugehen, wenn der 
Arbeitnehmer keine erste Tätigkeitsstätte im jeweiligen 
Dienstverhältnis unterhält und nach den dienst- oder 
arbeitsrechtlichen Festlegungen sowie den diese ausfül-
lenden Absprachen und Weisungen zur Aufnahme sei-
ner beruflichen Tätigkeit dauerhaft denselben Ort oder 
dasselbe weiträumige Tätigkeitsgebiet typischerweise 
arbeitstäglich aufzusuchen hat.

Was unter „typischerweise arbeitstäglich“ zu verstehen 
ist, wird gesetzlich nicht näher definiert. Rechtsstreitig-
keiten entstehen bislang, wie sich ein gelegentliches 
Nichtaufsuchen – grundunabhängig – auswirkt. Durch 
die Entscheidung des BFH vom 19.04.2021 (VI R 6/19) 
wird die bisherige Rechtsauslegungsunsicherheit ge-
schlossen.

Von einem „typischerweise“ arbeitstäglichem Aufsu-
chen geht der BFH aus, wenn der Mitarbeiter den Ar-
beitgeber-Sammelpunkt (z. B. Busdepot des Busfahrers 
oder Firmensitz bei einem Kundendienstmonteur) „im 
Normallfall“ bzw. „üblicherweise“ aufzusuchen hat. 

Ob der Arbeitgeber-Sammelpunkt „im Normallfall“ auf-
zusuchen ist, muss nach den im Voraus getroffenen 
Festlegungen beurteilt werden (ex ante). Die sich tat-
sächlich verwirklichten Verhältnisse, die nach Ablauf 
des Veranlagungsjahres durch die Finanzverwaltung er-
kannt werden, sind nicht entscheidend (ex post).

Beratungshinweis
BFH-Urt. v. 19.04.2021 – VI R 6/19
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Mit dem „Jahressteuergesetz 2020“ ist die Umsetzung 
des umsatzsteuerlichen Digitalpakets der EU sowie die 
infolgedessen erforderlichen Anpassungen der natio-
nalen Haftungsregelung im Internethandel (§§ 22f, 25e 
UStG) zum 01.07.2021 normiert worden.

Zielrichtung ist die angemessene umsatzsteuerliche 
Behandlung des E-Commerce im grenzüberschreiten-
den Kontext. Die Finanzverwaltung hat sich mit den 
BMF-Schreiben vom 01.04.2021 (Digitalpaket) und 
20.04.2021 (Haftungsregelung) hierzu geäußert. 

1. Lieferfiktion
Die Lieferfiktion sieht für Fallgestaltungen mit Berüh-
rung des Drittlands unter der Nutzung einer Schnittstel-
le bzw. Plattform, die die Bewirkung von Lieferungen 
unterstützt, eine fingierte Lieferkette vor. 

Ist der liefernde Unternehmer im Drittland ansässig und 
die Ware ist bereits in der EU, so wird vergleichbar mit 
der umsatzsteuerrechtlichen Behandlung des Kommis-
sionsgeschäfts fingiert: Lieferer an Schnittstelle an End-
verbraucher. Die zivilrechtlichen Beziehungen bleiben 
hiervon unberührt. 

Die Regelung kommt unabhängig von der Höhe des Ent-
gelts zur Anwendung, sieht aber zwingend einen End-
verbraucher oder dem gleichgestellten als Abnehmer 
vor. 

Eine Lieferkette unter Einbindung des Schnittstellen-
betreibers wird auch dann fingiert, wenn die Ware aus 
dem Drittland für die Lieferung an den Endverbraucher 
eingeführt wird, wobei die Ansässigkeit des liefernden 
Unternehmers unerheblich ist. Vielmehr entscheidend 
ist, dass die Sendung den Wert von 150 € nicht über-
steigt.

In den beiden skizzierten Fällen unterliegt die Lieferung 
des liefernden Unternehmers unter Beibehaltung des 
Vorsteuerabzugs nicht der Umsatzsteuer. Diese wird 
im Ergebnis vom Schnittstellenbetreiber an den Fiskus 
abgeführt, indem diesem im Wege der Fiktion die eine 
Lieferung zugeordnet wird. 

2. Innergemeinschaftlicher Fernverkauf
Für den rein in der EU stattfindenden Lieferungsverkehr 
an Endverbraucher und diesen gleichgestellten Abneh-
mern wird aus der sog. Versandhandelsregelung nun 
der innergemeinschaftliche Fernverkauf. 

Danach ist der Ort von grenzüberschreitenden Lieferun-
gen, die der Unternehmer selbst oder unter Einbindung 
eines Frachtführers vornimmt, an Endverbraucher dort, 
wo die Lieferung endet (Bestimmungsmitgliedstaat). 

Die Lieferung unterliegt dann in jeder Hinsicht dem 
Steuerregime dieses Staats (vor allem hinsichtlich des 
Steuersatzes). 

Aus Vereinfachungsgründen wird auf die vorbenannte 
Folge verzichtet, wenn die Lieferungen im vorangegan-
genen Jahr 10.000 EUR nicht überstiegen und laufenden 
Jahr voraussichtlich nicht übersteigen werden sowie 
keine Niederlassung im übrigen Gemeinschaftsgebiet 
unterhalten wird. Bei der Berechnung einzubeziehen 
sind auch auf elektronischem Weg erbrachte Dienstleis-
tungen. Auf die Vereinfachung kann verzichtet werden. 

Die sich allein im Inland abspielenden Lieferungen sind 
hiervon unberührt. Stets keine Anwendung findet die 
Ortsverlagerung auf neue Fahrzeuge, Werklieferungen 
oder vergleichbare, der Differenzbesteuerung sowie an-
deren Verbrauchsteuern unterliegende Waren. 

3. Fernverkauf aus dem Drittland 
Ebenso wie unter 2. verlagert sich der Lieferort an das 
Ende der Lieferung, wenn das Wirtschaftsgut aus dem 
Drittland an den Endabnehmer verschickt und unter 
Zuhilfenahme des Import-One-Stop-Shop (IOSS; s. IV.) 
steuerlich eingeführt wird. Wird die Ware über einen 
anderen Mitgliedstaat eingeführt und zur Unionsware 
abgefertigt, als dem Mitgliedstaat, in den diese letztlich 
geliefert wird, erfolgt auch eine Ortsverlagerung. 

Die güterbezogenen Ausschlüsse unter II. gelten für die-
se Lieferungen genauso.

4. Verfahrensrecht
Die Verlagerung des umsatzsteuerlichen Leistungsorts 
in den Bestimmungsmitgliedstaat würde entsprechen-
de steuerliche Registrierungen notwendig machen, so-
dass unionsweit der Mini-One-Stop-Shop (MOSS) zum 
One-Stop-Shop (OSS) ausgebaut wurde, um diese zu 
vermeiden. Folglich kann der Unternehmer für die Lie-
ferungen unter II. die Umsatzsteuer beim Bundeszent-
ralamt für Steuern anmelden und abführen. 
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Erklärungszeitraum ist das Quartal und er hat die Um-
sätze bis zum Ablauf des folgenden Monats zu erklären. 

Die Anzeige zur Teilnahme an dem besonderen Besteu-
erungsverfahren ist immer nur zum Beginn eines Erklä-
rungszeitraums möglich. 

Werden die gesetzlichen Vorgaben für das Verfahren 
vom Unternehmer nicht befolgt, ist ein Ausschluss von 
dem Verfahren möglich. 

Der IOSS kommt bei Einfuhren bis 150 € zur Anwendung 
und ermöglicht eine vereinfachte Abfertigung beim Zoll, 
indem eine vereinfachte Erklärung abgegeben werden 
kann sowie die Einfuhrumsatzsteuer nicht entrichtet 
werden muss – die Notwendigkeit zum Vorsteuerabzug 
entfällt gleichfalls. 

Die zur Besteuerung notwendige Umsatzsteuer wird 
nur für die Lieferung an den Endverbraucher erhoben 
und vom Bundeszentralamt für Steuern verwaltet. Hier-
zu bedarf es einer Registrierung für dieses Verfahren 
und einer gesonderten IOSS-USt-IdNr. 

Erklärungszeitraum ist der Monat und es bedarf bei ei-
ner fehlenden Ansässigkeit in der EU eines Vertreters 
der ebenso Schuldner in dem Steuerschuldverhältnis 
dem Grunde und der Höhe nach wird. 

Über einem Sendungswert von 150 EUR scheidet das 
Verfahren aus, da eine ordentliche Zollerklärung auf-
grund möglicher Zölle notwendig ist und der erwünsch-
te Vereinfachungseffekt nicht eintreten würde. 

5. Haftungsregelung
National war mit §§ 22f, 25e UStG den o. g. Regelung 
vorweggegriffen worden, sodass im Sinne eines einheit-
lichen Verständnisses zu den den Regelungen unterlie-
genden Schnittstellen die Definition des Digitalpakets 
übernommen wurde. 

Zudem ist die Bescheinigung zur steuerlichen Registrie-
rung als Nachweis gegenüber dem Schnittstellen-Be-
treiber durch die Angabe der Umsatzsteuer-Identifika-
tions-Nummer (USt-IdNr.). ersetzt worden. 

Die Anwendung der Haftungsregelung scheidet nur bei 
Leistungen nach I. aus und greift in den übrigen Fällen 
parallel zu den Regelungen des Digitalpakets. 

Die sich rein im Inland abspielenden Fälle genauso wie 
der Business-to-Business-Geschäftsverkehr (B2B) wer-
den auch weiterhin erfasst. 

DIE STEUERBEGÜNSTIGUNG DES FAMILIENHEIMS – 
RECHTSPRECHUNGSÜBERSICHT 

Als Familienheim gilt das zu eigenen Wohnzwecken 
genutzte Haus oder die zu eigenen Wohnzwecken ge-
nutzte Eigentumswohnung. Der Gesetzgeber stellt die 
Übertragung des Familienheims unter Ehegatten bzw. 
Lebenspartnern oder auf die Kinder unter bestimmten 
Umständen – unabhängig vom Wert der Immobilie – 
erbschafts- bzw. schenkungsteuerfrei. Damit bietet das 
Familienheim eine interessante Gestaltungsmöglichkeit, 
Vermögen ohne Verbrauch des Freibetrages zu übertra-
gen. 

Sofern das Familienheim zu Lebzeiten zwischen Ehe-
gatten übertragen wird, macht der Gesetzgeber keine 
Vorgaben für die Steuerbefreiung. 

Bei Übertragung im Erbfall auf Ehegatten oder Kin-
der steigen die Vorgaben für die Steuerbefreiung jedoch. 
     Zum einen steht die Steuerbefreiung unter dem Vor-

behalt, dass der Erwerber das Familienheim unver-
züglich nach dem Erbfall zur Selbstnutzung für eige-
ne Wohnzwecke nutzt (d. h. einzieht). 

     Zum anderen wird eine Eigennutzung zu Wohnzwe-
cken von mindestens 10 Jahren gefordert. Le-
diglich in seltenen Ausnahmefällen – nämlich wenn 
der Erwerber „aus zwingenden Gründen“ an der 
Selbstnutzung gehindert ist – tritt bei Unterschrei-
ten dieser Frist keine Nachversteuerung nicht ein (z. 
B. bei Eintritt der Pflegebedürftigkeit).

Ein Blick auf die aktuelle Rechtsprechung zeigt, wie hoch 
die Hürden der Steuerbefreiung in Erbfällen sind und 
wie restriktiv sowohl Finanzverwaltung als Finanzgerich-
te Ausnahmen von der Nachversteuerung zulassen.  

Anhängige BFH-Revision Az. II R 6/21: Steuerbefrei-
ung trotz Bezug des Familienheims erst 1 ½ Jahre 
nach dem Tod des Erblassers?
In dem beim BFH anhängigen Verfahren ging es um 
den Bezug des Familienheims nach Abschluss von Re-
novierungsarbeiten. Die Tochter bezog Anfang 2018 mit 
ihrem Ehemann die von der Erblasserin bis zu ihrem 
Tod im Sommer 2016 genutzten Wohnung. Sie trug vor, 
dass sich die Ausräumarbeiten krankheitsbedingt ver-
zögert hätten und es einen erheblichen Renovierungs-
bedarf gab. Die Abgabe von Angeboten der Handwerker 
habe sich aufgrund der guten Auftragslage länger hin-
gezogen. Das Finanzamt hatte ihr daraufhin die Steu-
erbefreiung für das Familienheim rückwirkend versagt.
Das Finanzgericht Düsseldorf (Urteil vom 10.03.2021, 4 
K 2245/19 Erb) hatte die Klage mit der Begründung ab-
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gewiesen, die Selbstnutzung der Wohnung sei erst 
nach Ablauf von sechs Monaten, d. h. nicht unverzüg-
lich, aufgenommen worden. Eine Überschreitung sei 
nur unschädlich, wenn Gründe vorlägen, die außerhalb 
des Einflussbereichs des Erwerbers lägen (z. B. das Ent-
decken von versteckten Mängeln nach Beginn von Bau-
arbeiten). Vorliegend hätte es sich jedoch um planbare 
Bauarbeiten gehandelt. Der Erwerberin sei die späte 
Beauftragung der Handwerker und die Nichtbeauftra-
gung eines Unternehmens für die Räumungsarbeiten 
anzulasten. Die restriktive Beurteilung sein nötig, da an-
sonsten die Eigennutzung von mindestens zehn Jahren 
durch eine erheblich verzögerte Selbstnutzung verkürzt 
werden könne. Die Erwerberin hat Revision beim BFH 
eingelegt.

Anhängige BFH-Revision Az. II R 1/21: Stellt eine psy-
chische Erkrankung/Depression einen zwingenden 
Grund zur Aufgabe der Selbstnutzung dar?
In dem Fall hatte die Ehefrau des Verstorbenen einen 
hälftigen Miteigentumsanteil vom Familienheim erwor-
ben und war zunächst darin wohnen geblieben. Kurze 
Zeit später erwarb sie jedoch eine noch zu errichtende 
Eigentumswohnung, veräußerte im Weiteren das Fami-
lienheim und zog in die dann fertiggestellte Eigentums-
wohnung um. Sie gab an, der Auszug sei auf ärztlichen 
Rat aufgrund einer Depressionserkrankung erfolgt. 

Laut dem Finanzgericht Münster (Urteil vom 10.12.2020, 
Az. 3 K 420/20 Erb), liegen dann keine zwingenden Grün-
de zur Aufgabe der Selbstnutzung vor, wenn das Führen 
eines Haushalts trotz Krankheit (und zwar nicht nur im 
Familienheim) noch möglich ist. Aufgrund des Umzugs 
in die Eigentumswohnung war die Führung eines Haus-
halts im Urteilsfall noch möglich und damit wies es die 
Klage ab. Der Fall ist nun beim BFH anhängig.

Anhängige BFH-Revision Az. II R 18/20: Stellten bau-
liche Mängel und gesundheitliche Einschränkungen 
einen zwingenden Grund zur Aufgabe der Selbstnut-
zung dar?
In einem weiteren beim BFH anhängigen Fall erbte die 
Ehefrau des Verstorbenen ein Wohnhaus, in dessen 
Obergeschoss sich das Familienheim befand. Dafür 
hatte Sie die entsprechende Steuerbefreiung in der Erb-
schaftsteuererklärung geltend gemacht. Innerhalb der 
10-Jahresfrist ließ sie jedoch das Gebäude abreißen und 
zog in eine Erdgeschosswohnung nebenan. Sie trug vor, 
das Haus hätte bauliche Mängel gehabt und eine Sanie-
rung des veralteten Gebäudes wäre nicht wirtschaftlich 
gewesen. Zudem hätte ihr Hüftleiden und das Laufen 
an Krücken sie an der weiteren Nutzung des Oberge-
schosses gehindert.

Das Finanzamt Düsseldorf versagte rückwirkend die 
Steuerbefreiung. Auch das Finanzgericht Düsseldorf 
(Urteil vom 08.01.2020, 4 K 3120/18 Erb) sah weder im 
baulichen noch im gesundheitlichen Zustand zwingen-
de Gründe als gegeben an. Das selbstständige Führen 
eines Haushalts in dem erworbenen Familienheim sei 
laut Finanzgericht trotz der Einschränkungen nicht un-
möglich gewesen. 

Empfehlung: 
Allein die drei jüngst anhängigen Verfahren zeigen, dass 
es von Vorteil sein kann, das Familienheim unter Ehe-
gatten bereits lebzeitig zu übertragen, da hier keine ho-
hen Anforderungen an die Eigennutzung gestellt wer-
den und kein Nachversteuerungsrisiko droht. 
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Haftungsausschluss | Die in diesem Rundschreiben stehenden Texte sind nach bestem Wissen und 
Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es jedoch 
notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen.

FÄLLIGKEITSTERMINE FÜR STEUERN UND BEITRÄGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG VON SEPTEMBER BIS NOVEMBER 2021

STEUERTERMINE IM SEPTEMBER 2021 

STEUERTERMINE IM OKTOBER 2021 

STEUERTERMINE IM NOVEMBER 2021 

 

DIE FÄLLIGKEITEN DER SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE ERGEBEN SICH AUS DER NACHFOLGENDEN TABELLE: 

10.09.2021 Umsatzsteuer 07.2021 Mit Dauerfristverlängerung

Umsatzsteuer 08.2021 Ohne Dauerfristverlängerung

Lohnsteuer 08.2021

ESt-VZ lll.2021

11.10.2021 Umsatzsteuer 08.2021 Mit Dauerfristverlängerung

Umsatzsteuer 09.2021 Ohne Dauerfristverlängerung

Lohnsteuer 09.2021

10.11.2021 Umsatzsteuer 09.2021 Mit Dauerfristverlängerung

Umsatzsteuer 10.2021 Ohne Dauerfristverlängerung

Lohnsteuer 10.2021

15.11.2021 Gewerbesteuer IV.2021

Grundsteuer IV.2021

Eingang Beitragsnachweis Zahlungseingang

24.09.2021 28.09.2021

25.10.2021 27.10.2021

24.11.2021 26.11.2021

Bei Scheckeinzahlung muss der Scheck dem Finanzamt spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin vorliegen. 


